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Der Generalstaatsanwalt 
des Landes 
Schleswig-Holstein 

Seite - 2 - 

 
 
 

 

Dienstgebäude: 

Gottorfstraße 2 

24837 Schleswig 

Telefon 04621 86-0 

Telefax 04621 86-1341 

 

Das Wappen ist gesetzlich geschützt. 

Kein Zugang für elektronisch signierte oder 

verschlüsselte Dokumente 

 

Nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH gehören nicht zu den informationspflichtigen Stellen die 

„Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der Rechts-

pflege tätig sind oder waren“. Zu den Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden 

gehören die Staatsanwaltschaften, insbesondere dann, wenn sie i.S.d. Strafprozessord-

nung tätig werden oder geworden sind. Diese Beschränkung gilt ausdrücklich nicht allein 

für laufende, sondern auch für abgeschlossene Verfahren (vgl. PdK A 16 SH Drechs-

ler/Karg/Karg, IZG-SH § 2 Ziff. 5.3 [S. 33], Stand: Januar 2021). 

 

Von der Ausnahme nicht umfasst sind lediglich Aktivitäten, die rein verwaltenden Charak-

ter haben. 

 

Die von Ihnen begehrte Auskunft bezieht sich auf die in dem hiesigen Aktenverwaltungs-

system MESTA gespeicherten Verfahren und betrifft damit unmittelbar Tätigkeiten der 

Staatsanwaltschaften als Organe der Rechtspflege. Die erbetenen Informationen beziehen 

sich insoweit in der Sache auf judikativ geprägtes Handeln. Auch bei der Speicherung und 

Löschung von Verfahrensdaten in MESTA (gemäß §§ 483 ff. StPO) handeln die Staatsan-

waltschaften i.S.d. Strafprozessordnung. Die von Ihnen nachgefragten Daten und Akten-

zeichen stehen unmittelbar im Zusammenhang mit justiziellen Verfahren und damit in ei-

nem inhaltlich-sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben der Staatsanwaltschaft im 

Bereich der Rechtspflege, die nach der klaren Zwecksetzung des § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH 

vom Informationsanspruch insgesamt und umfassend ausgenommen sind.  

 

Ebenso wenig sind die Strafverfolgungsbehörden informationspflichtige Stellen im Sinne 

des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (vgl. 

§ 2 Abs. 3 Verbraucherinformationsgesetz - VIG). 

 

Gegen diesen Bescheid können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich  

oder zur Niederschrift bei der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein einzulegen. 

Soweit der Widerspruch durch eine/n bevollmächtigte/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt ein-

gelegt wird, kann diese/r zur wirksamen Ersetzung der Schriftform den Widerspruch als 
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